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§ 4 K-FVAG
 K-FVAG - Kärntner Tourismusabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.01.2025

§ 4

Rechtsvermutung

 

(1) Wird von einem selbständig Erwerbstätigen (§ 3) eine der in den Abgabegruppen der Anlage aufgezählten oder eine

ähnliche Tätigkeit ausgeübt, so besteht die Vermutung, daß er Nutzen aus dem Tourismus zieht.

 

(2) Zieht ein selbständig Erwerbstätiger (§ 3), der eine der in der Anlage aufgestellten Tätigkeiten oder eine ähnliche

Tätigkeit ausübt, aus dem Tourismus keinen Nutzen, so hat er dies glaubhaft zu machen.

In Kraft seit 21.10.2010 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-fvag/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/k-fvag/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/k-fvag/paragraf/3
file:///

	§ 4 K-FVAG
	K-FVAG - Kärntner Tourismusabgabegesetz


